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brechlichenhilfe notig sind. Nur durch interkanto-
nale Vereinbarungen koénnten solche Aufgaben ge-
16st werden.

Hier hat nun die beweglichere private Liebes-
tatigkeit eingesetzt, und sie diirfte dies auch in
Zukunft tun. Die private Hilfe hat aber heute einen
schwereren Stand als je. Ein Beispiel: Pro Infirmis
hat in ihren Jahresberichten iliber die finanzielle
Lage der Anstalten fiir Gebrechliche die Durch-
schnittszahlen dreier Vorkriegsjahre (1936—1938)
und seither aller Jahre ab 1941—1952 verdoffent-
licht, letztmals im Jahresbericht 1954, S. 14 ff. Wir
ersehen daraus, dass im Jahresmittel 1950—52 die
reinen Betriebsriickschldge der 130 subventionier-
ten gemeinniitzigen Heime Fr. 5200 000.— aus-
machten. Auch haben die Hypothekar- und andere
Passivzinsen leider erneut um 10,3 Prozent gegen-

iiber dem Durchschnitt der letzten Rechnungs-
periode zugenommen. Sie betrugen 1950—52 durch-
schnittlich Fr. 4662.— pro Heim. Trotz den jihrli-
chen rund Fr. 2000 000.— privaten Spenden sind
daher die Beitrdge von Gemeinden, Kantonen und
Bund auch weiterhin unentbehrlich.

Wie «tberkantonal», wie «schweizerisch» hier
gearbeitet wird, zeigt die nebenstehende Tabelle:
Es diirfte gerade ein Zeichen des echten Fodera-
lismus sein, dass ihm das Leben — in diesem Fall
die Hilfe fiir die Gebrechlichen sowie fiir die
schwererziehbare und entwurzelte Jugend — viel
wichtiger ist als die &dngstliche und kleinliche Re-
spektierung der Kantonsgrenzen. Mochten Bund
und Kantone diesen Verhéltnissen immer mehr
Riicksicht tragen durch grossziigige Unterstlitzun-
gen der privaten Anstalten!

Basels Hilfe fiir private Erziehungsheime

Von Ernst Weber, Vorsteher der

Wie tuberall in der Schweiz hat auch in Basel
zuerst private Initiative Anstalten geschaffen, um
Kindern eine Heimerziehung zu ermdéglichen. Es
soll nie vergessen werden. dass es im letzten Jahr-
hundert viel Einsicht und Opfer erforderte, auf
diesem Gebiet die erste, bitter notwendige Hilfe
zu bringen. Eine der ersten Griindungen war 1857
die Anstalt zur Hoffnung durch Prof. C. A. Jung
mit dem Ziel, Geistesschwachen (damals sagte man
Blodsinnige) eine ihnen angepasste Schulung zu-
kommen zu lassen. Diese Institution erlangte
sofort grosse Bedeutung iiber die Grenzen hinaus.
Jung sagte seinen Geldgebern, die bemerkten, die
Anstalt sei mehr von fremden als hiesigen Kin-
dern besetzt: «Die Liebe kennt keine Kantons-
noch Landesgrenzen, darum lasst uns im Ver-
trauen auf Gottes Hilfe fortfahren». Mit der Er-
richtung von Hilfsschulen fiir Geistesschwache in
der Schweiz und im Ausland, wie mit der Errich-
tung anderer Heime verédnderte sich der Charakter
der Anstalt; sie muss heute die Kinder aufnehmen,
die in der Hilfsschule untragbar und meist auch
erziehungsschwierig sind. Im Laufe der Entwick-
lung wurde den privaten Trégern der Anstalt die
Last zu gross und sie ersuchten den Staat, ihnen
deren Fiihrung abzunehmen.

In diesem besonderen Fall schien in jenem
Zeitpunkt eine andere Losung kaum denkbar;
fachgemisse Betreuung schwachsinniger Kinder
erfordert in der Pflege und in der Schulung zahl-
reiches, gutes Personal, so dass erhebliche jahr-
liche Betriebsdefizite unvermeidlich sind. Die
Griinder und Forderer der Anstalt zur Hoffnung
sahen deshalb keinen andern Weg als

die Verstaatlichung der Anstalt.

Damals war die Stromung in der Oeffentlich-
keit und in der Verwaltung kraftig: die Gemein-
wesen diirfen sich nicht ldnger driicken vor den
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Aufgaben der Pflege und Erziehung geschédigter
und schwieriger Kinder und Jugendlicher. Die
Beflirworter einer aktiven Betdtigung des Staates
auf diesem Gebiet zogen den Schluss, dass dieser
die notigen Anstalten selbst zu bauen oder um-
zugestalten und zu fithren habe. Viele private
Griindungen besassen nichts als die urspriinglichen
Anlagen und die tiblichen Einnahmen aus den
Pfleggeldern und Sammlungen. Sie verloren ihre
Existenzgrundlage, als sich die Geldentwertung
und eine reduzierte Hilfsbereitschaft der vorher
tragenden Gesellschaftskreise einstellten. Vor al-
lem war es unmoglich, alte Anstaltsmethoden zu
andern, da fir die Schaffung von neuen Einrich-
tungen, die einem wirklichen Heim entsprechen:
Gruppenbildung mit den noétigen Rdumen und dem
erforderlichen Personal, die Mittel aus privaten
Quellen nicht mehr aufzubringen waren.

Einige der dltern Institutionen, in denen regel-
méssig Basler Kinder untergebracht worden wa-
ren, sind aus dieser Not heraus zur Schliessung
verurteilt worden. Es fehlten ihnen einfach die
Mittel, die neuern erzieherischen Erkenntnisse zu
verwirklichen. Oefters hatten die Heimleitungen
deswegen berechtigte Kritik zu spiliren ihrer ver-
alteten Methoden und Einrichtungen wegen und,
kapitulierten schliesslich.

Inzwischen hatte sich aber eine

grundsdtzliche Aenderung der Einstellung

zur Verstaatlichung der Erziehungsanstalten be-
merkbar gemacht. Man sah nicht nur gewisse un-
vermeidliche Méangel der veralteten Heime, son-
dern erkannte, dass diese privaten Anstalten in
vielen Fillen sehr wertvolle Arbeit zu leisten
fahig wéren, wenn sie die noétigen Mittel zu einer
Modernisierung bekédmen. Mit Recht sagte man
sich daher, dass diese Initiative und die gemach-
ten Erfahrungen dem in voller Entwicklung befind-



lichen Ausbau der Heime erhalten werden sollte.
Es galt, die Frauen und Méinner, die sich freiwillig
— nur aus Interesse an dieser Aufgabe — mit den
Problemen befasst hatten, weiterhin zu fruchtba-
rem Mitwirken anzuspornen. Dort, wo die Bereit-
schaft bei Privaten weiter lebendig bleibt, Erzie-
hungsheime zu betreuen und sie auszugestalten,
sollen die Finanzen fiir den Ausbau und die Be-
triebsfilhrung vom Staat zur Verfligung gestellt
werden. Das Mitspracherecht des Kantons, der die
Kostentragung tibernimmt oder doch wesentlich
dazu beitrdgt, soll so gestaltet werden, dass die
private Initiative nicht erstickt wird. In der Re-
gel wird in Bezug auf gewissenhafte Verwendung
der offentlichen Gelder keinerlei Sorge auftau-
chen; das Mitreden wird sich eher bei den Metho-
den der Erziehung und bei der Gestaltung des
Betriebes auswirken. In diesen gewichtigen Fra-
gen konnen Meinungsverschiedenheiten entstehen.
Solche Auseinandersetzungen mit der 6¢ffentlichen
Meinung und verschiedenen Anschauungen der
Erzieher und Versorger sind sowieso unvermeid-
lich. Sie konnen sogar ausserordentlich fruchtbar
und anregend sein. Daraus kann kann sich zwi-
schen Heimleitern, den Tridgern einer privaten
Institution und den staatlichen Organen und Ver-
sorgern eine schone, enge Zusammenarbeit er-
geben.

Diesen Weg der Stdirkung der privaten Erzie-
hungsheime, welche dem Staat Aufgaben abneh-
men, die er sonst allein erfiillen miisste, ist Basel-
stadt in den letzten 15 Jahren konsequent ge-
gangen.

Am gewichtigsten kommt diese Haltung zum
Ausdruck bei der Ausgestaltung des Landheims
Erlenhof in Reinach und des Basler Jugendheims.
Der Erlenhof hatte in den ersten Kriegsjahren drei
Dutzend Zoglinge. Sie waren im Anstaltsgebdude
und im alten Bauernhof schlecht und recht unter-
gebracht. Um sie differenzierter und intensiver
beeinflussen zu koénnen, wurden die heutigen Bau-
ten, die Gruppenbildung im Pavillonsystem ge-
statten, grosszligig geplant und finanziert. Die

Werkstédtten, Landwirtschaft und  Géirtnerei,
zweckmissige Gemeinschaftsrdume, Wohnpavil-
lons und Beobachtungsstation ermdglichen es heu-
te, tiber 90 Zoglinge aufzunehmen. — Das arg

verwohnte Jugendheim wurde in einem Neubau
so gestaltet, dass das eigentliche Heim fiir Lehr-
linge und sonstige Zoglinge absolut offenen Cha-
rakter hat, wiahrend die separat angefligte Auf-
nahmestation die Moglichkeit einiger Sicherung
bietet fiir Félle, die der Aufkldrung bediirfen, und
fiir Durchbrenner und Renitente. Trager dieser
Anstalten ist die «Basler Webstube», Verein fiir
Jugendfiirsorge, eine Griindung des verstorbenen
Firsorgers unseres Jugendamtes, Heinrich Kesten-
holz, der es verstand, private Kréfte und Mittel
fiir die Webstube und die Heime zu mobilisieren.
Der Ausbau dieser Institution kostet Millionen und
der Betrieb erfordert jahrlich namhafte Zuschiis-
se, die privat nicht mehr aufzubringen sind. Die
Basler Behorden iibersehen nicht, dass Aufsicht
und Betreuung durch Private dem Staat viel
einspart; noch wichtiger ist ihnen aber die ide-
elle Funktion der privaten Fiihrung, die Bereit-

schaft von Méinnern und Frauen aus dem Volk,
sich weiterhin freiwillig mit den schwierigen und
heiklen Anstaltsproblemen zu belasten.

Ein &hnliches Verhéltnis besteht zum Basler
Frauenverein. Dieser betreut seit langem Tages-
heime, Kinderkrippen und eine Kinderstation. Als
die Auffangmdglichkeiten fiir kleine Kinder und
junge Médchen im ehemaligen «Zufluchtshaus»,
das toal verwohnt war, eingingen, bat der Staat
den Frauenverein, ein Kinderheim fiir Kleinkin-
der, die «Bischoffshéhe» zur Fihrung zu Ulber-
nehmen sowie das Maé&dchen- und Miitterheim
«Rankhof». Die Betriebskosten werden in der
Hauptsache aus o6ffentlichen Mitteln bestritten,
wihrend die Organe des Frauenvereins alle ihre
Institutionen intensiv und liebevoll betreuen. Die
neueste Schoépfung ist ein Heim fir Kinder im
«Hocklialter» «im Vogelsang», das ebenfalls der
Staat in Zusammenarbeit mit dem Frauenverein
erstellte, dem er ebenfalls die Fiihrung tbertrug.
Im Moment steht die Neugestaltung der «Kinder-
station» zur Diskussion.

Erhebliche Leistungen {ibernahm Basel auch
flir Erziehungsheime, deren betont privater Cha-
rakter in keiner Weise tangiert wurde: Katholi-
sches Erziehungsheim Vincentianum, Katholisches
Waisenhaus, Missione Cattolica, Mddchenheim der
Heilsarmee, Hedwigsheim, Lehrlingsheim, Lehr-
tochterheim und die Taubstummenanstalt.

Baselstadt war auch stets bereit, ausserkanto-
nale private Heime, die regelméssig Kinder aus
Basel aufnehmen, zu unterstiitzen. In einzelnen
Fallen wurden erhebliche Betridge zum Ausbau
und jdhrliche Zuschiisse fiir den Betrieb bewilligt.
Unter diesen Heimen sei speziell das Kinderheim
Sommerau, Baselland, erwidhnt, das relativ viele
Kinder aus der Stadt aufnimmt und mit dem
ebenfalls eine ausgezeichnete Zusammenarbeit
moglich ist, ohne dass der ausgesprochen private
Charakter des Heimes irgendwie hétte beein-
trachtigt werden missen.

Beim Inkrafttreten des schweizerischen Straf-
gesetzbuches mit seinen Massnahmen fiir Kinder
und Jugendliche iiberlegten sich die Basler Be-
horden, welche Erziehungsheime geschaffen wer-
den missen, um das Gesetz richtig anwenden zu
konnen. Man wurde sich dariiber klar, dass es fiir
die Versorger wie fiir die betreuten Schiitzlinge
von grosster Bedeutung ist, eine Reihe von diffe-
renzierten Anstaltstypen zur Verfligung zu haben.
Ein einzelner, kleiner Kanton kann unmoglich alle
Heime schaffen, die das Gesetz fordert. Arbeits-
teilung ist deshalb unerlédsslich. Am dringlichtsten
erschien Basel der Ausbau von Anstalten fir
schwererziehbare maénnliche Jugendliche mit
einer Beobachtungsstation und einer Aufnahme-
station, weshalb der Ausbau von Erlenhof und
Jugendheim zuerst erfolgte. Zahlreiche Versorger
sind ausserordentlich froh, ihre Schiitzlinge in
diesen Heimen unterbringen zu konnen.

Damit hat Basel einen wertvollen und notwen-
digen Beitrag im Ausbau des Anstaltswesens fiir
das ganze Land geleistet. Dieses Beispiel beweist
gleichzeitig, dass die Zusammenarbeit privater
Erziehungsheime mit dem Staat ausserordentlich
fruchtbar sein kann.

179



	Basels Hilfe für private Erziehungsheime

